
GEMEINDE WETTINGEN 
 
 
Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 24. Januar 2008 folgende Beschlüsse gefasst: 

 
1. Jürg Baumann, Martin Egloff, Bernadette Müller, Susanne Strebel, Yvonne Vogel und 

Christian Wassmer werden durch Leistung des Amtsgelübdes für die Amtsperiode 
2006/2009 in Pflicht genommen. 

 
2.  Die Protokolle der Sitzungen vom 8. November und 13. Dezember 2007 werden ge-

nehmigt. 
 

3. Folgenden Personen wird die Aufnahme ins Einwohnerbürgerrecht der Gemeinde Wet-
tingen zugesichert: 

 
3.1 Einbürgerung; Bilotta Andrea Saverio, geb. 8. September 1991, italienischer 

Staatsangehöriger, wohnhaft in Wettingen, Wiesenstrasse 6 
3.2 Einbürgerung; Gajic Franc-Dragisa, geb. 2. Mai 1975, Gajic Natasa, geb. 8. März 

1976, Gajic Jovan, geb. 22. Januar 1999, und Gajic Andrea, geb. 6. April 2000, 
alle bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Mat-
tenstrasse 21 

3.3 Einbürgerung; Ivkovic Dejan, geb. 26. Dezember 1972, Ivkovic-Ignjatovic Branki-
ca, geb. 8. März 1977, Ivkovic Stefan, geb. 27. Juni 1997, und Ivkovic Sofija, 
geb. 13. September 1999, alle serbisch-montenegrinische Staatsangehörige, 
wohnhaft in Wettingen, Bahnhofstrasse 38 

3.4 Einbürgerung; Rama Armina, geb. 15. Oktober 1990, serbisch-montenegrinische 
Staatsangehörige, wohnhaft in Wettingen, Bahnhofstrasse 61 

3.5 Einbürgerung; Simic Sasa, geb. 12. Oktober 1986, serbisch-montenegrinischer 
Staatsangehöriger, wohnhaft in Wettingen, Seminarstrasse 98 

 
4. Folgende Änderungen des Bestattungs- und Friedhofreglements werden genehmigt: 

 
§ 2 Abs. 2 Friedhofkommission 
"Entscheide der Friedhofkommission und des Bestattungsamtes können innert 20 
Tagen…" 
 
§ 14 lit. b Familiengrab für Erdbestattungen 
"Für die Beisetzung bestehen folgende Möglichkeiten: 
 
b. Familiengrab für Erdbestattungen (höchstens zwei Bestattungen)" 
 
§ 15 zusätzliche Urnenbeisetzung 
"… in einem bestehenden Reihengrab oder Familiengrab eines Angehörigen erfol-
gen." 
 
§ 24 Bewilligung für die Aufstellung 
Abs. 1  
"Entwürfe für Grabmäler und Grabmaländerungen sind dem Bestattungsamt … vorzu-
legen." 
 
Abs. 2 
"Das Bestattungsamt kann Grabmäler, die den Vorschriften dieses Reglements nicht 
entsprechen, zurückweisen oder allenfalls auf Kosten der Angehörigen entfernen las-
sen." 
 
§ 29 Satz 2 Kosten der Einfassung / Begrünung 
Satz 2 wird gestrichen. 
 
§ 36 Benützung des alten Friedhofs 
Aufgehoben. 
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5. Die Kreditabrechnung von Fr. 827'113.55 für die Erneuerung und Sanierung der Kana-
lisation sowie Instandstellung der Winkelried-, Rütli-, Matten-, Pilatus- und Rigistrasse 
wird genehmigt. 
 

6. Von der Beantwortung der Interpellation Esther Elsener Konezciny vom 3. Mai 2007 
betreffend Lohngleichheit für Frau und Mann auf der Gemeindeverwaltung Wettingen 
wird Kenntnis genommen.  

 
 
Die Beschlüsse unter Ziffer 3 unterstehen nicht dem Referendum. 
 
Die Beschlüsse unter den Ziffern 4 und 5 unterliegen dem fakultativen Referendum und wer-
den rechtskräftig, wenn innert 30 Tagen, von der Publikation in der Wettinger Post (31. Ja-
nuar 2008) an gerechnet, das Referendum dagegen nicht ergriffen wird. 
 
Die Unterlagen können während der Referendumsfrist zur ordentlichen Bürozeit auf der Ge-
meindekanzlei eingesehen werden. 
 
 
 
 
Wettingen, 25. Januar 2008 Der Gemeinderat 


